
Eingangsstempel der zuständigen Behörden

Antrag auf Steuervergütung an
ausländische Vertretungsbehörden

U 41 Bundesministerium für Finanzen

Entsendestaat ORGANISATIONS-

NUMMER

Umsatzsteuer

Elektrizitätsabgabe

Erdgasabgabe

Berichtigungen und Kürzungen gem. § 5 IStVG

Gesamtvergütungsbetrag

Art der Vertretungsbehörde

Version vom 03.11.2003

1 2 3 4

für das Kalendervierteljahr Jahr

Die Vergütung wird wie folgt ermittelt:

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

Vom Antragsteller auszufüllen Raum für die Finanzbehörde

Überweisung eines Erstattungsbetrages [Bei Überweisungen ins Ausland sind unbedingt der BIC und die IBAN (siehe Bankkontoauszug) anzugeben]
Bankleitzahl/BIC Giro-/Postscheckkonto Nr./IBAN Bezeichnung der Bank(wenn Bankleitzahl nicht bekannt)

Die Vertretungsbehörde wünscht keine Überweisung eines Erstattungsbetrages, sondern beantragt die Barauszahlung an die oben
angeführte Adresse.

Ort, Datum Unterschrift
Dienstsiegel

Die Vertretungsbehörde beantragt Vergütung der unten angeführten Steuern:

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Der Vertretungsbehörde ist bekannt, dass
• keine Vergütung im Zusammenhang mit der Lieferung von Kraftfahrzeugen und mit der Miete von

Grundstücken (Räumlichkeiten der Mission, Residenz) zusteht
• nur solche Rechnungen zur Steuervergütung berechtigen,

- die von einem österreichischen Unternehmer ausgestellt sind
- in denen als Abnehmer der Lieferung bzw der sonstigen Leistung die Vertretungsbehörde angegeben ist
- deren Ausstellungsdatum innerhalb des beantragten Vierteljahres liegt
- deren Steuer von der Vertretungsbehörde getragen wird (insbesondere liegt kein Kostenersatz von dritter Seite,  

zB in Schadensfällen durch die Versicherung, vor)
- deren Entgelt zuzüglich der Umsatzsteuer mindestens 73 Euro beträgt
- deren Steuerbetrag in der Rechnung gesondert ausgewiesen (ziffernmäßig angegeben) ist

• die der Steuervergütung zu Grunde liegenden Rechnungen mit dem Zahlungsbeleg 7 Jahre 
aufzubewahren und über Ersuchen vorzulegen sind

Die Vertretungsbehörde bestätigt, dass hinsichtlich der beantragten Beträge keine andere Form der
Steuerentlastung erfolgt (auch nicht im Wege einer Ausfuhrentlastung - Formular U 34).
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